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1 Zusammenfassung der zentralen Forderungen des BDEW 

Der Ausbau der Offshore-Windenergie spielt unter anderem aufgrund der hohen Volllaststun-

den und des systemdienlichen Einspeiseprofils der Anlagen eine unverzichtbare Rolle in der 

Energiewende, insbesondere bei der Dekarbonisierung der Industrie, für die Versorgungssi-

cherheit und den Klimaschutz insgesamt. Um die weiteren Investitionen in Offshore-Wind-

parks, Offshore-Netzanbindungssysteme, sowie in Lieferketten- und Hafenkapazitäten tätigen, 

die Kosteneffizienz steigern und die nächsten Offshore-Flächen im Jahr 2027 erfolgreich ver-

geben zu können, muss das Windenergie-auf-See-Gesetz (WindSeeG) und der weitere offs-

hore-relevante Rechtsrahmen dringend im Jahr 2026 reformiert werden. Die Sicherung einer 

kontinuierlichen Auslastung der Offshore-Lieferkette stellt zudem eine wichtige wirtschafts- 

und industriepolitische Maßnahme für Deutschland insgesamt und insbesondere die Küsten-

länder dar. 

Aus Sicht des BDEW sollten bei der WindSeeG-Novelle unter anderem folgende Maßnahmen 

umgesetzt werden:   

› Offshore-Kooperationsprojekte auf die Ausbauziele anrechnen und für höhere Volllast-

stunden die Leistungsdichte auf in der Regel maximal 7 MW/km2 in der deutschen 

ausschließlichen Wirtschaftszone reduzieren → konkreter Vorschlag siehe Kapitel 2.1. 

› Ausschreibungsdesign basierend auf Contracts-for-Difference (CfDs) für alle in den 

kommenden Auktionsrunden zu vergebenden Flächen einführen, ohne dabei durch ge-

mischtes „Entweder-oder-Verfahren“ bestehende Risiken fortzusetzen sowie deutschen 

Sonderweg einzuschlagen → Erläuterung siehe Kapitel 2.2. 

› Einfache Indexierung der CfDs mindestens anhand des europäischen Verbraucher-

preisindexes HICP einführen und somit dem erfolgreichen britischen Modell folgen         

→ konkreter Vorschlag siehe Kapitel 2.3. 

› Mehr Flexibilität für Anpassungen der CfD-Höchstwerte durch die Bundesnetzagentur 

ermöglichen → konkreter Vorschlag siehe Kapitel 2.4. 

› Regulatorischen Rahmenbedingungen für den koordinierten Weiterbetrieb von beste-

henden OWPs und -ONAS schaffen, siehe BDEW-Positionspapier 2026 zur Regulatorik 

für Weiterbetrieb. 

› Betriebszeitraum für zukünftige OWPs und ONAS von 25 auf bis zu 35 Jahre verlängern 

und die regulatorischen Rahmenbedingungen entsprechend anpassen, siehe BDEW-Po-

sitionspapier 2025, Kapitel 6.2. 

https://www.bdew.de/media/documents/2026_04_15_BDEW-Positionspapier_Regulatorische_Anpassungen_Offshore_.pdf
https://www.bdew.de/media/documents/2026_04_15_BDEW-Positionspapier_Regulatorische_Anpassungen_Offshore_.pdf
https://www.bdew.de/media/documents/2025_07_09_BDEW-Positionspapier_Novellierung_des_WindSeeG_oA.pdf
https://www.bdew.de/media/documents/2025_07_09_BDEW-Positionspapier_Novellierung_des_WindSeeG_oA.pdf
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› Neuausschreibungsmechanismus für den unerwünschten Fall der Nichtrealisierung ei-

nes OWP und gleitende Pönalisierung einführen sowie Pflicht-Zuschlagsentzug ab-

schaffen, siehe BDEW-Positionspapier 2025, Kapitel 5.2 – 5.4. 

› Akteursvielfalt und Skaleneffekte durch 1-Gigawatt- (GW) und 2-GW-Flächen in Ein-

klang bringen, siehe BDEW-Positionspapier 2025, Kapitel 4.1. 

› Kombinierte Anschlusskonzepte aus H2-Pipelines und Seekabeln für den perspektivi-

schen Hochlauf von Offshore-Elektrolyse in Sonstigen Energiegewinnungsbereichen 

(SEN) ermöglichen, siehe BDEW-Stellungnahme zur Marktkonsultation WindSeeG 2025, 

Kap. 1.2. 

› Grenzüberschreitende Wasserstoffinfrastrukturen (Transit-Rohrleitungen) ins Wind-

SeeG aufnehmen, um die Genehmigung von solchen Projekten zu erleichtern → kon-

kreter Vorschlag siehe Kapitel 2.5. 

› Flächenspezifische Überbauung der Netzanbindungssysteme in volkswirtschaftlich 

sinnvollem Maße (siehe Studie von Frontier Economics 2026) einführen und damit ver-

bundene betriebswirtschaftliche Kosten durch CfDs absichern, siehe BDEW-Stellung-

nahme zur Marktkonsultation WindSeeG 2025, Kap. 1.1. 

Die genannten Maßnahmen tragen dazu bei, die Kosteneffizienz und Investitionssicherheit im 

Offshore-Wind-Ausbau zu erhöhen. Bei der Umsetzung der Maßnahmen sollten die bestehen-

den Ausbauziele im WindSeeG in der Höhe nicht geändert, aber durch europäische Koopera-

tion kosteneffizienter erreicht werden.  

Zudem sollte die derzeitig für Offshore-Wind zur Verfügung stehende Flächenkulisse im Flä-

chenentwicklungsplan (FEP) und Raumordnungsplan (2021) im bisherigen Umfang unbedingt 

erhalten bleiben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bdew.de/media/documents/2025_07_09_BDEW-Positionspapier_Novellierung_des_WindSeeG_oA.pdf
https://www.bdew.de/media/documents/2025_07_09_BDEW-Positionspapier_Novellierung_des_WindSeeG_oA.pdf
https://www.bdew.de/media/documents/2025-12-19_BDEW-Stellungnahme_zur_Marktkonsultation_WindSeeG-Novelle_2026_mA.pdf
https://www.bdew.de/media/documents/2025-12-19_BDEW-Stellungnahme_zur_Marktkonsultation_WindSeeG-Novelle_2026_mA.pdf
https://www.bdew.de/media/documents/Frontier_Economics_-_BWOBDEW_-_Offshore-Wind-%C3%9Cberbauung_-_Endbericht_-_2026-03_0ZPTnOr.pdf
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2 Weitere konkrete BDEW-Vorschläge für die WindSeeG-Novelle 

2.1 Offshore-Kooperationsprojekte auf Ausbauziele anrechnen und Leistungsdichte in der 

deutschen AWZ reduzieren  

Die Bundesregierung hat sich gemeinsam mit den anderen Staaten auf dem Nordseegipfel 

2026 in Hamburg das Ziel gesetzt, dass 100 GW von insgesamt 300 GW Offshore-Wind-Ausbau 

bis 2050 durch grenzüberschreitende hybride und radiale Kooperationsprojekte im Nordsee-

raumrealisiert werden sollen. Zudem sollen laut Klimaschutzprogramm 2026 (S. 101) die not-

wendigen Maßnahmen getroffen werden, um Offshore-Kooperationsprojekte aus dem Ten-

Year Network Development Plan (TYNDP) mit einer zusätzlichen Anschlussleistung von 12 Gi-

gawatt an das deutsche Stromnetz zu realisieren und somit den volkswirtschaftlichen Nutzen 

zu steigern (siehe auch Ergebnisse der Offshore TSO Collaboration). Des Weiteren soll laut Ko-

alitionsvertrag das Abschattungsproblem gelöst werden. 

Vor diesem Hintergrund fordert der BDEW, dass grenzüberschreitende Offshore-Kooperati-

onsprojekte umgesetzt und anteilig auf die bestehenden deutschen Ausbauziele nach dem 

WindSeeG angerechnet werden, um die Kosteneffizienz beim Offshore-Wind-Ausbau seebe-

ckenübergreifend zu steigern. Dies sollte sowohl hybride Interkonnektoren-Projekte, sog. 

„offshore hybrids“, wie z.B. Bornholm Energy Island, als auch grenzüberschreitend radiale Ko-

operationsprojekte, sog. „cross boarder radials“, umfassen. Letztere Projekte mit grenzüber-

schreitend radialem, d.h. ausschließlichem, Anschluss an das deutsche Stromnetz sind erst-

mals im Rahmen des in der Entwicklung befindliche Netzanbindungssystems OstWind4 von 

50Hertz in der Ostsee zwischen Dänemark und Deutschland angedacht (siehe FEP 2025 und 

NEP 2025). Die Umsetzung von cross boarder radials mit Anschluss an OstWind 4 könnten da-

her als Leuchtturmprojekte dienen, um den regulatorischen und bilateralen vertraglichen Rah-

men für solche Projekte zu erarbeiten. Die Umsetzung von cross boarder radials kann deutlich 

weniger komplex sein als offshore hybrids.  

Wichtig bei der Anrechenbarkeit von Kooperationsprojekten ist es, dass sie möglichst praktika-

bel ausgestaltet wird und es zu keiner (signifikanten) Doppelzählung der angeschlossenen 

OWP-Leistung auf die Ziele beider Staaten kommt. Dies sollte in der Gesetzesbegründung zum 

WindSeeG erläutert werden. Der BDEW schlägt vor, bei der Anrechnung auf die dem jeweili-

gen Land zur Verfügung stehende Netzanschlusskapazität abzustellen. Am Beispiel von Born-

holm Energy Island mit 3 Gigawatt (GW) OWP-Erzeugungsleistung würden somit entspre-

chend der geplanten Netzanbindungskapazitäten 2 GW auf die deutschen Ausbauziele und 1,2 

GW auf die dänischen Ausbauziele angerechnet.   

In Zusammenhang mit der Umsetzung und Anrechnung von Kooperationsprojekten sollte die 

Flächen- und Netzentwicklungsplanung sich daher nicht mehr rein auf die deutsche AWZ 

https://www.tennet.eu/de/news/zwoelf-uebertragungsnetzbetreiber-streben-ein-robustes-offshore-netz-zur-staerkung-der-energieunabhaengigkeit-europas
https://www.netzentwicklungsplan.de/projektbibliothek/850ac4b2-6a15-4ad0-9733-af128ea79892/4bec24e5-7d82-11ec-9de5-52f26db449f9
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fokussieren, sondern die geplanten grenzüberschreitenden Projekte frühzeitig miteinbezie-

hen. Zudem sollte die Leistungsdichte in MW/km2 für zukünftig auszuschreibende Fläche auf 

ein sinnvolles Maß regulatorisch begrenzt werden, um die Abschattungseffekte möglichst ge-

ring zu halten und die Volllaststunden sowie Kosteneffizienz zu steigern. Eine Studie des 

Fraunhofer IWES (2026) zeigt, dass durch die Kombination aus Reduktion der Leistungsdichte 

in der deutschen AWZ von durchschnittlich circa 10 MW/km2 (derzeitige Planung) auf durch-

schnittlich 6-8 MW/km2 und grenzüberschreitender Anbindung von dänischen und schwedi-

schen Flächen aus der Nord- und Ostsee die Erträge des Offshore-Ausbaus (70 GW) um bis zu 

13 % gesteigert und die Gesamtkosten um bis zu 11 % gesenkt werden können. 

Der BDEW schlägt basierend auf den Ergebnissen der IWES-Studie vor, die Leistungsdichte 

für den weiteren Offshore-Wind-Ausbau in der deutschen AWZ auf in der Regel nicht mehr 

als 7 MW/km2 im WindSeeG festzulegen und dies entsprechend im FEP für noch nicht verge-

bene Flächen umzusetzen, um in allen Flächen in Zone 4 und 5 mehr als 4.000 Volllaststunden 

zu erzielen. Laut der Studie des IWES können durch eine solche Begrenzung der Leistungs-

dichte (Szenario 2) im Vergleich zum jetzigen Planungsstand (Basisszenario; durchschnittlichen 

Leistungsdichte von circa 10 MW/km2)  

 die Volllaststunden um 5 % in Zone 3 und 11 – 15 % in Zone 4 und 5 gesteigert sowie  

 die Systemkosten in Euro/kWh um 5 % in Zone 3 und 20-23 % in Zone 4 und 5 gesenkt 

werden. 

Mit Blick auf die steigende Distanz zur Küste und die damit verbundenen steigenden Netzan-

bindungskosten in Zone 4 und 5, ist die Erreichung von mindestens 4.000 Volllaststunden dor-

tigen Flächen aus Kosteneffizienzgründen besonders wichtig.  

Alternativ oder zusätzlich zu einer Vorgabe zur Reduktion der Leistungsdichte könnte auch 

eine Vorgabe bzgl. der zur erreichenden Volllaststunden in der Flächenentwicklungsplanung in 

§ 4 WindSeeG aufgenommen werden, um die erwünschte Wirkung zu erzielen.  

Zudem sollten die zuständigen Behörden ein konkreteres gesetzliches Mandat bekommen, 

um bei gemeinsam mit den Nachbarländern „eine erzeugungsoptimale Flächenkulissen zu ent-

wickeln“, wie es im Koalitionsvertrag 2025 als Ziel genannt wurde, und somit Abschattungsef-

fekte, Umweltauswirkungen und Seekabellängen grenzüberschreitend zu reduzieren. 

Daher schlägt der BDEW folgende konkrete Änderungen im WindSeeG vor: 

§ 1 Zweck und Ziel des Gesetzes 

(2) Ziel dieses Gesetzes ist es, die installierte Leistung von Windenergieanlagen auf See, die 

an das Netz angeschlossen werden, auf insgesamt mindestens 30 GW bis zum Jahr 2030, 

https://www.bdew.de/media/documents/Fraunhofer_IWES_Reduktion_der_Leistungsdichte_und_radiale_Anbindung_von_OWPs_i_UP24fW7.pdf
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auf insgesamt mindestens 40 Gigawatt bis zum Jahr 2035 und auf insgesamt mindestens 70 

Gigawatt bis zum Jahr 2045 zu steigern. In der ausschließlichen Wirtschaftszone eines an-

deren Mitgliedstaates oder mehrerer anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

oder des Vereinigten Königreichs oder Norwegens errichtete Windenergieanlagen auf 

See, die direkt oder mittels eines hybriden Interkonnektors an das deutsche Netz ange-

schlossen werden, werden auf die Ausbauziele nach Satz 1 entsprechend der Anschluss-

kapazität an das deutsche Stromnetz angerechnet. Diese Steigerung soll kosteneffizient 

und unter Berücksichtigung der für die Abnahme, Übertragung und Verteilung des Stroms 

erforderlichen Netzkapazitäten erfolgen. In Zusammenarbeit mit Mitgliedstaaten der Eu-

ropäischen Union, dem Vereinigten Königreich und Norwegen soll die Errichtung erzeu-

gungsoptimaler Flächenkulissen und dazugehöriger Offshore-Anbindungsleitungen in der 

Nordsee und Ostsee über die Grenzen der einzelnen ausschließlichen Wirtschaftszonen 

hinaus ermöglicht werden. […] 

§ 4 Zweck des Flächenentwicklungsplans 

(2) Für den Ausbau von Windenergieanlagen auf See und der hierfür erforderlichen Offs-

hore-Anbindungsleitungen trifft der Flächenentwicklungsplan Festlegungen mit dem Ziel, 

1. die Ausbauziele nach § 1 Absatz 2 Satz 1 und 2 zu erreichen, wobei alle Ausbauziele 

überschritten werden dürfen, 

2. die Stromerzeugung aus Windenergieanlagen auf See räumlich geordnet und flächen-

sparsam auszubauen, wobei in der Regel eine maximale Leistungsdichte von sieben 

Megawatt installierter Stromerzeugungsleistung je Quadratkilometer Fläche einzu-

halten ist, 

3. eine geordnete und effiziente Nutzung und Auslastung der Offshore-Anbindungslei-

tungen zu gewährleisten und Offshore-Anbindungsleitungen im Gleichlauf mit dem 

Ausbau der Stromerzeugung aus Windenergieanlagen auf See zu planen, zu errichten, 

in Betrieb zu nehmen und zu nutzen sowie 

4. Beschleunigungsflächen festzulegen. 

Alternativ oder zusätzlich zur Festlegung der maximalen Leistungsdichte ist auch eine Min-

destvorgabe der zu erzielenden Volllaststunden für die Flächenentwicklungsplanung in § 4 

Abs. 2 Nr. 2 WindSeeG vorstellbar:  

2. die Stromerzeugung aus Windenergieanlagen auf See räumlich geordnet, und flä-

chensparsam und mit dem Ziel der Erreichung von mindestens 3.500 Volllaststun-

den pro Kalenderjahr auf allen auszuschreibenden Flächen in Zone 3 und mindes-

tens 4.000 Volllaststunden pro Kalenderjahr auf allen auszuschreibenden Flächen in 

Zone 4 und 5 auszubauen, 
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2.2 CfD-basiertes Ausschreibungsdesign für alle Flächen einführen  

Aus Sicht des BDEW ist die direkte Vergabe von sachgerecht indexierten zweiseitigen CfDs für 

die auszuschreibenden Flächen kurz- und mittelfristig zwingend notwendig, um die Investiti-

onssicherheit und Akteursvielfalt dauerhaft sicherzustellen, die Finanzierungskosten zu sen-

ken, die Planbarkeit für die Lieferkette zu erhöhen sowie das derzeitige besonders risikobehaf-

tete Ausschreibungsdesign zu er setzen. Zugleich werden CfDs auch dazu beitragen, den deut-

schen Offshore-Wind-Markt im europäischen und internationalen Vergleich dauerhaft attrak-

tiv zu halten. Dies muss bei der Ausgestaltung des Ausschreibungsdesigns unbedingt mitbe-

dacht werden. Ein möglicher deutscher Sonderweg kann aufgrund der international aufgestell-

ten Offshore-Wind-Industrie zu einer Verschiebung von Aktivitäten und Investitionen in an-

dere -Märkte mit besseren Konditionen führen und damit die deutschen Ausbauziele gefähr-

den.  

Daher sollten aus Sicht des BDEW alle Flächen in den kommenden Auktionsrunden durch ein 

rein CfD-basiertes Gebotsverfahren vergeben werden (unabhängig von möglichen, zusätzli-

chen PPA-Carve-Out- oder CfD-Opt-Out/Opt-In-Varianten, siehe BDEW-Stellungnahme zur 

Marktkonsultation WindSeeG 2025), da es aus unserer Sicht das beste Modell ist, um den 

Offshore-Wind-Ausbau kurz- und mittelfristig für alle Seiten planbar, erfolgreich und kostenef-

fizient fortzusetzen.  

Das in der BMWE-Marktkonsultation (2025) beschriebene „Entweder-oder-Verfahren“ ist mit 

mehr Nachteilen als Vorteilen verbunden: 

› Durch das „Entweder-Oder-Verfahren“ kann nur in begrenztem Umfang ermittelt wer-

den, ob ein Projekt tatsächlich rein marktwirtschaftlich realisiert werden kann. Dies 

liegt – wie im bestehenden System auch – daran, dass zwischen Ausschreibung und In-

vestitionsentscheidung weiterhin drei bis vier Jahre liegen und somit zum Zeitpunkt der 

Gebotsabgabe für die Bieter größtenteils unklar ist, ob und zu welchen Konditionen die 

PPA-Vermarktung erfolgen, die Lieferkette beauftragt und das Projekt finanziert wer-

den kann. Somit würden mit dem Verfahren größtenteils die Nachteile aus dem risiko-

behafte Ausschreibungsdesign mit verringerter Realisierungswahrscheinlichkeit fortge-

setzt.  

› Bei der Anwendung des Entweder-oder-Verfahrens würden sehr attraktive Flächen vo-

raussichtlich vornehmlich ohne Absicherung vergeben werden und damit ein höheres 

Realisierungsrisiko tragen, während weniger attraktive Flächen in der CfD-Runde lan-

den. Dies führt zu Fehlanreizen, erhöhten Gesamtkosten und keiner Minimierung des 

Absicherungsbedarf des Staates.  

https://www.bdew.de/media/documents/2025-12-19_BDEW-Stellungnahme_zur_Marktkonsultation_WindSeeG-Novelle_2026_mA.pdf
https://www.bdew.de/media/documents/2025-12-19_BDEW-Stellungnahme_zur_Marktkonsultation_WindSeeG-Novelle_2026_mA.pdf
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› Zudem kann das Verfahren, das besonders risikobereite Bieter tendenziell stärker be-

vorzugt, zu einer starken Konzentration von Marktmacht auf wenige Unternehmen und 

damit zu weniger Wettbewerb, Akteursvielfalt sowie zu Clusterrisiken führen. 

2.3 Einfache Indexierung der CfDs anhand des europäischen Verbraucherpreisindex HICP 

einführen und dem britischen Modell folgen 

Der BDEW fordert, dass mindestens eine einfach umsetzbare Indexierung der CfDs anhand des 

bestehenden europäischen Verbraucherpreisindex HICP - Harmonised Index of Consumer 

Prices („Euro Area HICP: Overall index excluding tobacco“, Eurostat) vom Zuschlag bis zum 

Ende der CfD-Laufzeit eingeführt werden sollte, um die Projekte gegen unbeeinflussbare Risi-

ken teilweise abzusichern. Eine zu einfache oder gar keine Indexierung würde die technologie-

spezifische Kostenstruktur nicht sinnvoll abbilden und ggfs. nicht dem Ziel von mehr Investiti-

onssicherheit und niedrigeren CfD-Geboten nutzen. Der HICP stellt hierbei eine pragmatische, 

einfache Lösung unter den denkbaren Ausgestaltungsmöglichkeiten dar. Alternativ dazu kann 

auch ein passgenau modellierter, sektorspezifischer Index implementiert werden, um die ge-

wünschten Effekte der Indexierung noch stärker zu erzielen1 . 

Die Indexierung der CfDs stärkt die Realisierungswahrscheinlichkeit, reduziert die Finanzie-

rungs- und Stromgestehungskosten und führt somit insgesamt zu niedrigeren staatlichen 

Förderkosten als einem Szenario ohne Indexierung, bei dem diese Risiken in die CfD-Gebote 

eingepreist werden.  

Die Indexierung von Offshore-Wind-CfDs ist im Vergleich zu anderen EE-Technologien beson-

ders wichtig, weil die Projekte besonders kapitalintensiv sind und außergewöhnlich lange Rea-

lisierungszeiträume aufweisen. In Deutschland liegen zwischen Zuschlag und Inbetriebnahme 

bisher fünf bis sieben Jahre – deutlich länger als bei Onshore-Wind oder PV. Über diesen Zeit-

raum bestehen erhebliche Risiken durch Inflation, steigende Zinsen sowie Kostensteigerungen 

in Lieferketten und Installation. Eine Indexierung sichert die realen Erlöse über die Vertrags-

laufzeit teilweise gegen solche unproduktiven Risiken ab und verhindert, dass Inflation zukünf-

tige Cashflows entwertet. Dadurch sinken aus Sicht von Banken und Investoren Preis-, Inflati-

ons- und Refinanzierungsrisiken und somit auch die Kapitalkosten, welche bei Offshore Wind 

in der Regel einen erheblichen Anteil der Stromgestehungskosten ausmachen.  

 

 

1 Einen solchen Vorschlag stellt beispielsweise ein aktuelles Gutachten von Frontier Economics dar. 
https://www.frontier-economics.com/de/de/nachrichten-einblicke/news/news-article-i22152-contracts-for-dif-
ference-fuer-offshore-wind-wie-gelingt-eine-wirksame-und-investitionsfreundliche-ausgestaltung/  

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/teicp240/default/table?lang=en
https://www.frontier-economics.com/de/de/nachrichten-einblicke/news/news-article-i22152-contracts-for-difference-fuer-offshore-wind-wie-gelingt-eine-wirksame-und-investitionsfreundliche-ausgestaltung/
https://www.frontier-economics.com/de/de/nachrichten-einblicke/news/news-article-i22152-contracts-for-difference-fuer-offshore-wind-wie-gelingt-eine-wirksame-und-investitionsfreundliche-ausgestaltung/
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Die Ausgestaltung der CfD-Indexierung sollte sich am im Vereinigten Königreich etablierten 

und erprobten Design orientieren. Dort werden Offshore-Wind-CfDs bereits seit Einführung 

des Systems im Jahr 2013 inflationsindexiert. Die CfD-Absicherung im Vereinigten Königreich 

ist wie folgt ausgestaltet: 

 Grundprinzip: Der vertraglich zugesicherte CfD-Preis steuert sich jedes Jahr automatisch 

nach der aktuellen Inflation im Vereinigten Königreich. 

 Datenquelle: Die Anpassung beruht vollständig auf dem offiziellen britischen Verbrau-

cherpreisindex für alle Güter (Consumer Price Index, CPI – „all items“) des nationalen 

Statistikamtes. 

 Termin: Die Neuberechnung des CfD-Preises wird fest an jedem ersten April durchge-

führt. 

 Basisjahr: Für ältere CfD(-Verträge) wurde das Basisjahr 2012 als Ausgangspunkt (z.B. 

„£73/MWh in 2012 prices“), ab der Auktionsrunde AR7 dient das Jahr 2024 als neue 

wirtschaftliche Basis. Mit den festen Basisjahren soll sichergestellt werden, dass Gebote 

verschiedener Jahre vergleichbar sind und nicht durch unterschiedliche Inflationsniveaus 

verzerrt werden. 

 Einfache Logik: Der aktuelle CfD-Preis ergibt sich, indem der Zuschlagswert des Basisjah-

res mit dem aktuellen Indexwert multipliziert und das Ergebnis durch den Indexwert des 

Basisjahres geteilt wird. 

 
 Laufzeit: Dieser Inflationsschutz gilt ab der Runde AR7 für die Haupttechnologien (wie 

Wind und Solar) über die gesamte, neue Vertragslaufzeit von 20 Jahren. 

Die Erfahrungen aus dem britischen System zeigen, dass die Indexierung wesentlich zur Bank-

ability und zu niedrigeren Kapitalkosten beigetragen hat. 

Die CfD-Indexierung in Deutschland sollte allerdings nicht anhand eines rein nationalen Ver-

braucherpreisindex erfolgen, da Offshore-Wertschöpfungsketten und Finanzierungsstrukturen 

stark europäisch bzw. international geprägt sind. Der HICP bietet demgegenüber einen harmo-

nisierten europäischen Inflationsmaßstab und reduziert teilweise das Risiko von Fehlanreizen 

oder systematischer Unter- bzw. Überkompensationen. Zudem schafft ein europäisch an-

schlussfähiger Index mehr Konsistenz mit internationalen Finanzierungs- und Investorenanfor-

derungen  

https://www.ons.gov.uk/economy/inflationandpriceindices/timeseries/d7bt/mm23


 

 Seite 11 von 15 

 

Die Anwendung der Indexierung sollte – wie in Großbritannien auch – über den kompletten 

Zeitraum zwischen dem Zuschlag und Auslaufen der zwanzigjährigen CfD-Absicherung für 

den jeweiligen Offshore-Windpark erfolgen, um sowohl die Entwicklungs- und Bauphase als 

auch die spätere Betriebsphase gegen Inflationsrisiken größtenteils abzusichern. 

Folgende Vorteile/Merkmale hat dieses Indexierungsmodell: 

› Regulatorisch erprobte Umsetzbarkeit und internationale Wettbewerbsfähigkeit; 

› Robuster Hedge gegen allgemeine Inflation, der als Grundlage für ergänzende marktli-

che Absicherungen und das Risikomanagement dienen kann;  

› Hohe Liquidität und Transparenz des Indexes; dies ermöglicht eine gute Anpassungsfä-

higkeit; 

› Objektive Annahmen führen zu niedrigeren Zuschlagspreisen im Vergleich zu einem 

nicht indexierten System, bei dem Inflation im Voraus spekulativ bzw. unter Risikoab-

wägungen „eingepreist“ werden muss. Die Zielrenditen der Projekte bleiben dabei un-

verändert; die Indexierung dient nicht der Renditeerhöhung, sondern der Absicherung;  

› Eine ggf. sinkende Risikoprämie ist ein zusätzlicher positiver Effekt;  

Der Verbraucherpreisindex bildet die spezifische Kostenstruktur der (Offshore-) Lieferkette 

nur sehr bedingt ab. Kosten- oder Preissteigerungen in diesem Segment werden daher nicht 

automatisch „gewälzt“.  

Der BDEW schlägt daher folgende Umsetzung am Beispiel des WindSeeG 2023 vor:  

§ 20 Zuschlagsverfahren, anzulegender Wert 

(2) Der anzulegende Wert ist der Gebotswert des bezuschlagten Gebots., multipliziert mit 

dem von der Bundesnetzagentur jährlich veröffentlichten Indexierungsfaktor. 

(3) Haben für eine Fläche mehrere Bieter Gebote mit einem Gebotswert von 0 Cent pro 

Kilowattstunde abgegeben, erteilt die Bundesnetzagentur keinen Zuschlag und führt für 

diese Fläche das dynamische Gebotsverfahren nach § 21 durch. 

(3) Die Indexierung erfolgt auf Grundlage des Kalenderjahres der Zuschlagserteilung und 

findet vom Zeitpunkt der Zuschlagserteilung bis zum Ablauf von 20 Jahren nach der Inbe-

triebnahme der Windenergieanlagen auf See Anwendung. 

(4) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie wird ermächtigt, durch Rechtsver-

ordnung die Berechnung, Anwendung und Veröffentlichung des Indexierungsfaktors auf 

Grundlage des von Eurostat veröffentlichten Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) 

für den Euroraum oder anhand eines sektorspezifischen Index festzulegen.  
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(5) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie überprüft mindestens alle zwei 

Jahre die Eignung und Angemessenheit der nach Absatz 4 festgelegten Methodik zur Be-

rechnung des Indexierungsfaktors. Dabei sind insbesondere die Entwicklung der Investiti-

ons-, Betriebs- und Finanzierungskosten von Windenergieanlagen auf See sowie die Errei-

chung der Ziele dieses Gesetzes zu berücksichtigen. Sofern erforderlich, passt das Bundes-

ministerium für Wirtschaft und Energie die Rechtsverordnung nach Absatz 4 an. 

2.4 Mehr Flexibilität zur Anpassung der CfD-Höchstwerte durch die Bundesnetzagentur er-

möglichen 

Die Erfahrungen aus den britischen CfD-Runden AR5 und AR6 zeigen, dass Offshore-Wind-Aus-

schreibungen scheitern können, wenn die Höchstwerte nicht ausreichend an veränderte 

Marktbedingungen angepasst werden. In AR5 im Jahr 2023 blieb Offshore-Wind ohne Gebote, 

da der Höchstpreis die Preissteigerungen in dem Zeitraum zuvor nicht ausreichen abbildete. 

Daher wurde der Höchstwert für Offshore-Wind (fixed-bottom) durch die britische Regierung 

für AR6 im Jahr 2024 kurzfristig von £44/MWh auf £73/MWh (2012er Preise) angehoben – 

eine reale Erhöhung um rund 66 %. Umgerechnet entspricht dies etwa 68 €/MWh in 2023er 

Preisen bzw. 115 €/MWh in 2024er Preisen (inklusive britischer Indexierung anhand des Con-

sumer Price Index, CPI). 

Das Beispiel verdeutlicht, wie groß der Anpassungsbedarf in volatilen Marktphasen sein kann. 

Offshore-Wind reagiert aufgrund hoher Kapitalintensität und langer Entwicklungszeiten be-

sonders sensibel auf Inflation, steigende Zinsen sowie Lieferketten- und Installationskosten. 

Daher sollte im Rahmen der WindSeeG-Novelle sichergestellt werden, dass die Bundesnetza-

gentur die CfD-Höchstwerte kurzfristig und substanziell anpassen kann, um auf Marktentwick-

lungen schnell und im Rahmen der beihilferechtlichen Genehmigung reagieren zu können. 

Eine starre Begrenzung auf lediglich eine Anpassung der Höchstwerte um 10 %, wie bisher in § 

19 Abs. 2 WindSeeG 2023 gegeben, ist nicht zielführend. Sie erhöht das Risiko, dass Höchst-

werte die tatsächlichen Projektkosten nicht mehr abbilden und Ausschreibungen unterzeich-

net bleiben oder scheitern. 

Der BDEW schlägt daher folgende konkrete Anpassung vor: 

§ 19 WindSeeG 

(2) Die Bundesnetzagentur kann durch Festlegung nach § 29 des Energiewirtschaftsgesetzes 

einen von Absatz 1 abweichenden Höchstwert unter Berücksichtigung der zum Zeitpunkt der 

Bekanntmachung bestehenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Errichtung und 

den Betrieb von Windenergieanlagen auf See sowie des zu erwartenden technologischen 
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Fortschritts bestimmen, wenn sich Anhaltspunkte dafür ergeben haben, dass der Höchstwert 

unter Berücksichtigung des § 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes zu hoch oder zu niedrig ist. 

Dabei darf der neue Höchstwert um nicht mehr als 10 Prozent von dem zum Zeitpunkt der 

Neufestlegung geltenden Höchstwert abweichen. 

2.5 Grenzüberschreitende Transit-Rohrleitungen zum Transport von Wasserstoff ins Wind-

SeeG aufnehmen 

Wie bereits in der BDEW-Stellungnahme zur Marktkonsultation zur Reform des WindSeeG 

dargelegt, bedarf es neben der gesetzlichen Ermöglichung von kombinierten Anschlüssen aus 

Seekabeln und H2-Pipeline auch der Aufnahme von grenzüberschreitender Wasserstoffpipe-

lineinfrastruktur ins WindSeeG, um eine genehmigungsrechtliche Konkretisierung für die Ent-

wicklung Wasserstoffpipelines mit Verbindung zu den geplanten Offshore-Wasserstoff-Infra-

strukturen der Nachbarländer im Nord- und Ostseeraum herbeizufügen (wie bei der AquaDuc-

tus-Pipeline zweite Projektephase und der Pipeline HYBHC Baltic Sea Hydrogen Collector ge-

plant). Denn bei der Offshore-Pipelineplanung sollte europäisch bzw. vermascht gedacht wer-

den, schließlich ist – auch mit Blick auf die notwendigen Importe für Deutschland – eine An-

bindung an zukünftige H2-Netze von anderen Nordseeanrainerstaaten denkbar und sinnvoll. 

Eine Vermaschung von Pipelines in einem Offshore-Verbundnetz kann helfen, Versorgungsi-

cherheit, Energieunabhängigkeit und Resilienz durch Redundanz zu steigern.  

Ziel der folgenden BDEW-Vorschläge ist es, dass durch eine solche Änderung grenzüberschrei-

tenden Wasserstoff-Transit-Rohrleitungen nach dem WindSeeG einfacher genehmigt werden 

können als bisher über das Bergbaurecht.  

Der BDEW schlägt daher folgende konkrete Anpassung für das WindSeeG vor: 

§ 1 Zweck und Ziel des Gesetzes 

(3) Die Errichtung von Windenergieanlagen auf See, und Offshore-Anbindungsleitungen, 

sonstigen Energiegewinnungsanlagen zur Erzeugung von Wasserstoff mittels Offshore-

Elektrolyse, und Leitungen zum Transport von ausschließlich Wasserstoff aus sonstigen 

Energiegewinnungsanlagen sowie mit diesen Leitungen identische oder diese Leitungen 

fortführende Transit-Rohrleitungen zum Transport von ausschließlich Wasserstoff liegt im 

überragenden öffentlichen Interesse und dient der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit. 

§ 2 Anwendungsbereich 

(1) Dieses Gesetz regelt 
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1. die Fachplanung in der ausschließlichen Wirtschaftszone und, soweit die nachfol-

genden Bestimmungen dies vorsehen, im Küstenmeer und die Voruntersuchung 

von Flächen für die Stromerzeugung aus Windenergieanlagen auf See, 

2. die Ausschreibungen zur wettbewerblichen Ermittlung der Zuschlagsberechtigten 

und die Erteilung des Zuschlags für Windenergieanlagen auf See, die nach dem 31. 

Dezember 2020 in Betrieb genommen werden; das Erneuerbare-Energien-Gesetz 

ist anzuwenden, soweit dieses Gesetz nichts anderes regelt, 

3. die Zulassung, die Errichtung, die Inbetriebnahme und den Betrieb von Windener-

gieanlagen auf See, sonstigen Energiegewinnungsanlagen, Offshore-Anbindungslei-

tungen und Leitungen oder Kabeln, die Energie oder Energieträger aus Windener-

gieanlagen auf See oder sonstigen Energiegewinnungsanlagen aus sonstigen Ener-

giegewinnungsbereichen abführen, darunter fallen auch mit diesen Leitungen 

identische oder diese Leitungen fortführende Transit-Rohrleitungen zum Trans-

port von ausschließlich Wasserstoff, jeweils soweit sie nach dem 31. Dezember 

2020 in Betrieb genommen werden, und 

4. die Ausschreibungen zur wettbewerblichen Ermittlung der Antragsberechtigten für 

sonstige Energiegewinnungsbereiche nach § 92. 

§ 3 Begriffsbestimmungen 

Im Sinn dieses Gesetzes ist oder sind 

(…) 

6a. „Transit-Rohrleitung“ eine Rohrleitung zum Transport von ausschließlich Wasser-

stoff, die vom Festlandsockel oder vom Gebiet eines anderen Staates oder von einem 

Netzverknüpfungspunkt an der Außengrenze des Festlandsockels der Bundesrepublik 

Deutschland in diesen hineinführt oder diesen durchquert 

(Hinzufügung einer neuen Nummer 6a) 

§ 65 Geltungsbereich von Teil 4 

(1) Die Bestimmungen dieses Teils sind anzuwenden für die Errichtung, den Betrieb und die 

Änderung von Windenergieanlagen auf See, sonstigen Energiegewinnungsanlagen sowie 

Offshore-Anbindungsleitungen, Anlagen zur Übertragung von Strom aus Windenergieanla-

gen auf See und Anlagen zur Übertragung von anderen Energieträgern aus Windenergiean-

lagen auf See oder aus sonstigen Energiegewinnungsanlagen, darunter fallen auch mit die-

sen Anlagen identische oder diese Leitungen fortführende Transit-Rohrleitungen zum 

Transport von ausschließlich Wasserstoff, jeweils einschließlich der zur Errichtung und 
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zum Betrieb der Anlagen erforderlichen technischen und baulichen Nebeneinrichtungen 

(Einrichtungen), wenn und soweit 

1. sie im Bereich der ausschließlichen Wirtschaftszone der Bundesrepublik Deutsch-

land liegen oder 

2. sie auf der Hohen See liegen und wenn der Unternehmenssitz des Vorhabenträgers 

im Bundesgebiet liegt. 

§ 76 Rechtsbehelfe  

(1) Auf Offshore-Anbindungsleitungen, Leitungen zur Übertragung von ausschließlich Was-

serstoff aus sonstigen Energiegewinnungsanlagen sowie mit diesen Leitungen identische 

oder diese Leitungen fortführende Transit-Rohrleitungen zum Transport von ausschließ-

lich Wasserstoff ist § 50 Absatz 1 Nummer 6 der Verwaltungsgerichtsordnung anzuwen-

den. § 50 Absatz 1 Nummer 6 der Verwaltungsgerichtsordnung ist auch anzuwenden für 

auf diese Vorhaben bezogene vorläufige Anordnungen und Veränderungssperren. 

 

 

  

  

 


